


2. Satzung zur Änderung der 
Festlegungssatzung 

des Marktes Fürstenzell 
für den Ortsteil Kleingern 

 
Begründung und Erläuterung 

 
 

 
1. Änderungsgründe 

 

Der bebaute Bereich von Kleingern wurde mit Satzung vom 28.04.2006 als ein im 
Zusammenhang bebauter Ortsteil festgelegt. Parallel dazu wurde der 
Flächennutzungsplan durch Deckblatt Nr. 31 geändert. Die Fläche wurde im 
Flächennutzungsplan als Baufläche (Dorfgebiet) dargestellt.  

 
Die im südwestlichen Geltungsbereich der Satzung auf Fl.-Nr. 321/15, Gemarkung 
Altenmarkt, bislang situierte Ausgleichsfläche ist sehr ungünstig gelegen, da bei 
einer Bebauung des Grundstücks nur teilweise ein grüner Ortsrandabschluss 
geschaffen werden könnte. Die Ausgleichsfläche als Obstwiesenstreifen wird 
daher westlich des bisherigen Geltungsbereichs entlang der Grundstücke Fl.-Nr. 
321/11 und 321/15, Gemarkung Altenmarkt, verlegt. Dieser Bereich wird gem. 
Beschluss des Marktgemeinderates vom 13.10.2016 in den Geltungsbereich der 
Ortsabrundungssatzung einbezogen. Die dadurch zusätzlich für eine Bebauung 
zur Verfügung stehende Fläche wird damit ausgeglichen. 
 
Die Voraussetzungen für die Einbeziehung der o. g. Grundstücke in den im 
Zusammenhang bebauten Ortsteil sind gegeben. Ebenso ist die Einbeziehung der 
Flächen auch mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar. 

 
 
2. Geltungsbereich 

 

Der Geltungsbereich der Festlegungssatzung vom 28.04.2006 wird mit dieser 
Einbeziehungssatzung um Teilflächen der Grundstücke Fl.-Nr. 321/11 und 321/15 
der Gemarkung Altenmarkt erweitert. Dieser Erweiterungsbereich umfasst eine 
Fläche von 464 m² und wird als Ausgleichsfläche festgesetzt. 
 
 

3. Flächennutzungsplan 
 

Die Grundstücke im Geltungsbereich der rechtskräftigen Festlegungssatzung 
Kleingern sind im Flächennutzungsplan als Dorfgebiet (MD) dargestellt. Das 
Grundstück Fl.-Nr. 319/15, Gemarkung Altenmarkt, welches mit der  
1. Änderungssatzung in den Geltungsbereich einbezogen wurde sowie die 
nunmehr einzubeziehenden Flächen liegen im Bereich von Flächen für die 
Landwirtschaft. Die Darstellung im Flächennutzungsplan als Baufläche ist für die 
einzubeziehenden Flächen nicht erforderlich. 
 
 

4. Geplante bauliche Nutzung 
 

Im erweiterten Geltungsbereich der Satzung soll die bauliche Nutzung 
entsprechend der angrenzenden Bebauung ermöglicht werden. § 3 der 
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